
Erläuterungen zur Auswertung 
 

Auskunftsverfahren:  
Anzahl der Teilnehmer und der erteilten Auskünfte 

 
 
Die Registrierungsstelle zur Unterstützung der Umsetzung des § 140d SGB V hat zum 01. 
April 2004 ihre Arbeit aufgenommen. Ausgewertet werden alle vom 01.04.2004 bis zum 
Stichtag erteilten Auskünfte der Registrierungsstelle.  
 
Auskunftsberechtigt sind Krankenhäuser und Kassenärztliche Vereinigungen, die von einer 
Rechnungskürzung betroffen sind. Diese können zu einzelnen Verträgen eine Einzelauskunft 
oder stichtagsbezogen Sammelauskünfte anfordern. 
 
 
Erteilte Einzelauskünfte bzw. Sammelauskünfte 
 
Ausgewertet wird die Zahl der seit Arbeitsaufnahme der Registrierungsstelle erteilten Einzel- 
und Sammelauskünfte, unterteilt nach Empfänger „Krankenhaus“ bzw. „Kassenärztliche 
Vereinigung“.  
 
„davon positiv“: Auskünfte, bei denen die Registrierungsstelle zu den Anfragen passende 

Meldungen vorliegen hatte und diese als Auskunft dem Leistungserbringer 
übermittelt hat. 

„davon negativ“: Auskünfte, bei denen die Registrierungsstelle keine zu den Anfragen pas-
senden Meldungen vorliegen hatte und dies als Auskunft dem 
Leistungserbringer mitgeteilt hat. 

 
 
Auskunftsanfragende Leistungserbringer 
 
Ausgewertet wird die Zahl der Teilnehmer am Auskunftsverfahren, also der Krankenhäuser 
oder Kassenärztlichen Vereinigungen, die mindestens einmal eine Einzel- oder Sammelaus-
kunft angefordert haben.   
 
Die Anzahl der anfragenden Leistungserbringer ist niedriger als die Gesamtsumme der 
Leistungserbringer, die Einzel- oder Sammelauskünfte angefordert haben, da in vielen Fällen 
die gleichen Institutionen sowohl Einzel- als auch Sammelauskünfte angefordert haben.  
 
 
Teilnehmer E-Mail-Verteiler Sammelauskunft: 
 
Seit Dezember 2004 können Leistungserbringer Sammelauskünfte regelmäßig zu Monats-
beginn per E-Mail „im Abonnement“ zugesandt bekommen. Diese Verfahrenserleichterung 
wird intensiv genutzt. Dargestellt wird die Anzahl der am E-Mail-Verfahren teilnehmenden 
Mitarbeiter aus Krankenhäusern und Kassenärztlichen Vereinigungen.  

BQS Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung gGmbH 
 


